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Regeste

Regeste Art. 16, Art. 22 Abs. 1, Art. 24 Abs. 2 und 2bis, Art. 25bis IVG: Taggeldanspruch
während erstmaliger beruflicher Ausbildung. - Die Besitzstandsgarantie des Art. 25bis IVG
kommt auch in Fällen erstmaliger beruflicher Ausbildung zur Anwendung, in welchen der
oder die Versicherte (lediglich) Anspruch auf ein "kleines Taggeld" hat. - Rz 2046 der
Wegleitung des Bundesamtes für Sozialversicherung über die Berechnung und Auszahlung
der Taggelder sowie ihre beitragsrechtliche Erfassung (WTG) ist gesetzmässig.

Regeste Art. 16, art. 22 al. 1, art. 24 al. 2 et 2bis, art. 25bis LAI: Indemnité journalière
pendant la formation professionnelle initiale. - La garantie des droits acquis selon l'art.
25bis LAI s'applique également dans les cas de formation professionnelle initiale, lorsque
l'assuré a droit (seulement) à la "petite indemnité journalière". - Le ch. m. 2046 des
directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant le calcul et le versement
des indemnités journalières ainsi que la perception des cotisations (DIJ) est conforme à la
loi.

Regesto Art. 16, art. 22 cpv. 1, art. 24 cpv. 2 e 2bis, art. 25bis LAI: Indennità giornaliera
durante la prima formazione professionale. - La garanzia dei diritti acquisiti secondo l'art.
25bis LAI si applica anche nei casi di prima formazione professionale nei quali l'assicurato
ha diritto (solamente) alla "piccola indennità giornaliera". - La cifra marginale 2046 delle
direttive dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali concernenti il calcolo ed il
pagamento delle indennità giornaliere come anche l'assoggettamento per la riscossione dei
contributi (DCPIG) è conforme alla legge.

Erwägungen

E. 1
Alle drei Verwaltungsgerichtsbeschwerden werfen auf der Grundlage gleich gelagerter
Sachverhalte die zu prüfende Rechtsfrage auf, ob Art. 25bis IVG auch bei Versicherten in
erstmaliger beruflicher Ausbildung im Sinne von Art. 22 Abs. 1 Satz 2 und Art. 16 IVG
anwendbar ist. Daher rechtfertigt es sich, die drei Verfahren zu vereinigen und in einem
einzigen Urteil zu erledigen (vgl. BGE 123 V 215 Erw. 1, BGE 120 V 466 Erw. 1 mit
Hinweisen; POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Bd. 1, S.
343 unten f.).

E. 2
a) Art. 25bis IVG lautet: "Hatte ein Versicherter bis zur Eingliederung Anspruch auf ein
Taggeld nach dem Unfallversicherungsgesetz, so entspricht der Gesamtbetrag des
Taggeldes mindestens dem bisher bezogenen Taggeld der Unfallversicherung." Sinn und
Zweck dieser Koordinationsregel ist, ein leistungsmässiges Absinken des bisherigen
Bezügers von Taggeldern der Unfallversicherung nach der Aufnahme einer von der



Invalidenversicherung übernommenen Eingliederung mit dementsprechend nach Massgabe
der invalidenversicherungsrechtlichen Regeln ermittelten Taggeldern zu verhindern ( BGE
120 V 179 Erw. 3a, BGE 119 V 128 Erw. 4b BGE 126 V 283 S. 286 sowie AHI 1999 S. 46
Erw. 1b mit Hinweisen auf die Materialien). Art. 25bis IVG enthält somit eine
Besitzstandsgarantie ( BGE 119 V 126 Erw. 2c) im Umfang des allenfalls nach Art. 40
UVG gekürzten Taggeldes der Unfallversicherung ( BGE 120 V 177 ; MEYER-BLASER,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in: MURER/STAUFFER [Hrsg.], Die
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zürich 1997, S. 184). b)
Für die Beantwortung der in Erw. 1 gestellten Rechtsfrage ist von Bedeutung, dass das
Gesetz beim invalidenversicherungsrechtlichen Taggeldanspruch eine Differenzierung
vornimmt, welche sich in unterschiedlichen Bemessungsgrundlagen niederschlägt.
Während bei Erwerbstätigen im Sinne von Art. 22 Abs. 1 Satz 1 IVG das mit der zuletzt
voll ausgeübten Tätigkeit erzielte Einkommen für die Berechnung der Höhe des Taggeldes
massgebend ist ( Art. 24 Abs. 2 IVG ), erhalten u.a. Versicherte in der erstmaligen
beruflichen Ausbildung ( Art. 16 IVG ) höchstens den Mindestbetrag der Entschädigungen
gemäss Art. 9 Abs. 1 und 2 EOG sowie allenfalls die Zuschläge nach den Art. 24bis und 25
IVG ( Art. 24 Abs. 2bis IVG in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 Satz 2 IVG ; vgl. auch BGE
118 V 12 Erw. 1b zu den in diesem Zusammenhang verwendeten Begriffen "grosses
Taggeld" und "kleines Taggeld"). Demgegenüber wird das Taggeld der Unfallversicherung
einheitlich auf der Grundlage des versicherten Verdienstes (und des Grades der
Arbeitsunfähigkeit) bemessen (Art. 17 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 15 Abs. 2 UVG ).

E. 3
a) Die Vorinstanz hat die Frage, ob Art. 25bis IVG auch beim "kleinen Taggeld" ( Art. 22
Abs. 1 Satz 2 IVG und dazugehörige Bemessungsvorschriften, insbesondere Art. 24 Abs.
2bis IVG ) zur Anwendung kommt, verneint, weil diese Koordinationsbestimmung
ausschliesslich auf Taggelder zugeschnitten sei, die sich grundsätzlich nach dem vor dem
Unfall effektiv erzielten Erwerbseinkommen bemässen (vgl. Art. 15 UVG und Art. 23 UVV
sowie Art. 24 Abs. 2 IVG ). Dies ergebe sich aus dem klaren Wortlaut des Art. 24 Abs. 2bis
IVG , wonach u.a. Versicherte in der erstmaligen beruflichen Ausbildung höchstens den
Mindestbetrag der Entschädigungen gemäss Art. 9 Abs. 1 und 2 EOG sowie allenfalls
Zuschläge nach den Art. 24bis und 25 IVG erhalten, und der ausdrücklichen Absicht des
Gesetzgebers, das erst im Rahmen der zweiten IV-Revision auf den 1. Juli 1987 eingeführte
"kleine Taggeld" nicht einkommensbezogen zu bemessen. Dieser Auslegung stehe die
Gesetzessystematik, die den Anschein erwecke, Art. 25bis IVG BGE 126 V 283 S. 287
beziehe sich auf alle Arten von Taggeldern, nicht entgegen, da Art. 24 Abs. 2bis IVG
jüngeren Datums sei. b) Der vorinstanzlichen Interpretation ist mit der Beschwerdeführerin
und dem Bundesamt entgegenzuhalten, dass Art. 25bis IVG nach seinem klaren Wortlaut
und seiner Stellung im Gesetz nicht danach unterscheidet, ob der oder die Versicherte
Anspruch auf ein "grosses Taggeld" im Sinne von Art. 22 Abs. 1 Satz 1 IVG oder ein
"kleines Taggeld" nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 IVG hat. Es bestehen keine triftigen Gründe
für eine davon abweichende einschränkende (reduzierende) Auslegung in dem Sinne, dass
die Besitzstandsgarantie lediglich Bezügern eines "grossen Taggeldes" zugute kommen soll
(zur so genannten "teleologischen Reduktion" vgl. BGE 126 III 54 Erw. 2d/bb, BGE 123 III
218 oben, BGE 121 III 224 ff. Erw. 1d/aa, je mit Hinweisen auf die Lehre). Wenn die
Vorinstanz aus der grundsätzlich einkommensbezogenen Bemessung des Taggeldes der
Unfallversicherung folgert, Art. 25bis IVG gelte nur für Taggelder der
Invalidenversicherung, die ebenfalls auf einer solchen Grundlage festgesetzt werden, somit



für das "kleine Taggeld" nicht, verkennt sie, dass diese Vorschrift allgemein das
taggeldrechtliche Verhältnis zur Unfallversicherung während der Eingliederung regelt,
ohne nach der Art der Bemessung des Taggeldes der Invalidenversicherung zu
differenzieren. In diesem Zusammenhang kann auch der Umstand, dass Art. 24 Abs. 2bis
IVG erst nachträglich ins Gesetz eingefügt wurde bei gleichzeitiger Änderung von Art. 22
Abs. 1 Satz 2 IVG (vgl. MEYER-BLASER, a.a.O., S. 175 f.), nicht als Argument dafür
gelten, Art. 25bis IVG als die ältere Bestimmung sei bei Versicherten, welche Anspruch auf
ein "kleines Taggeld" haben, nicht anwendbar. Im Gegenteil hätte der Gesetzgeber, wenn
dies die Meinung gewesen wäre, wofür indessen in den Materialien keine Hinweise zu
finden sind, Art. 25bis IVG entsprechend geändert, wie das Bundesamt zu Recht vorbringt.
Schliesslich ist auch unter dem Gesichtswinkel des verfassungsrechtlichen
Rechtsgleichheitsgebotes ( Art. 8 Abs. 1 BV ) kein sachlicher Grund erkennbar, der für eine
je nach Art der Bemessung des Taggeldes der Invalidenversicherung unterschiedliche
Bedeutung und Tragweite der in Art. 25bis IVG enthaltenen Besitzstandsgarantie spräche.
c) Als Auslegungsergebnis ist somit festzuhalten, dass Art. 25bis IVG auch bei
Versicherten zur Anwendung kommt, welche Anspruch auf ein nach Art. 24 Abs. 2bis IVG
und den dazugehörigen Vorschriften bemessenes "kleines Taggeld" haben. Die in diesem
Sinne lautende Verwaltungspraxis (Rz 2046 [bis 28. Februar 1998: BGE 126 V 283 S. 288
2049] der vom BSV herausgegebenen Wegleitung über die Berechnung und Auszahlung
der Taggelder sowie ihre beitragsrechtliche Erfassung [WTG]) ist somit gesetzmässig.

E. 4
Entgegen dem Bundesamt schliesst der Umstand, dass die Beschwerdeführerin vor Beginn
der erstmaligen beruflichen Ausbildung zur kaufmännischen Angestellten am 6. Februar
1995 eine ganze ausserordentliche Invalidenrente bezog und auf Grund der
Überentschädigungsverbotsregelung des Art. 40 UVG keine Taggelder der
Unfallversicherung zur Ausrichtung gelangten, die Anwendung des Art. 25bis IVG nicht
aus. Dies ergibt sich aus dem Vorrang dieser Besitzstandsnorm vor den allgemeinen
koordinationsrechtlichen Bestimmungen bei Zusammentreffen von mehreren Leistungen
der Invalidenversicherung ( BGE 120 V 177 ) und daraus, dass Art. 25bis IVG auch
während der Eingliederung spielt, indem namentlich allfällige Erhöhungen des Taggeldes
der Unfallversicherung, welche der Unfallversicherer im Hinblick auf die mutmassliche
Lohnentwicklung gestützt auf Art. 23 Abs. 7 UVV vorgenommen hätte, zu berücksichtigen
sind ( BGE 119 V 121 und AHI 1999 S. 49 Erw. 5c). (...)

E. 5
Das Taggeld ist somit für die Zeit vom 1. August bis 31. Dezember 1996 und vom 1. Januar
bis 31. Juli 1998 neu unter Beachtung des Art. 25bis IVG festzusetzen, wozu die Sache an
die IV-Stelle und nicht wie beantragt an das kantonale Gericht zurückzuweisen ist.
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